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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-35-BA-2013-061
öffentlich
14.05.2013
Martina Siebahn 

Beschluss zur Erhöhung der Planzahl für das BV 
"Fassadensanierung KITA, einschl. Setzen eines Windfangs im 
Eingangsbereich"
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 15.05.2013 Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin Entscheidung

Sachverhalt:
Beschluss der Gemeindevertretung Neverin zur Erhöhung der Planzahl im Haushalt 
2013 für das Vorhaben „Fassadensanierung KITA, einschl. Setzen eines Windfangs im 
Eingangsbereich“.
 
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin beschließt in ihrer heutigen Sitzung die 
Anpassung des Haushaltsansatzes für das Vorhaben „Fassadensanierung KITA, einschl. 
Setzen eines Windfangs im Eingangsbereich“ von 20.000,00 EUR auf 35.000,00 EUR.

Begründung:
Nach kurzer Projektvorstellung durch den Architekten und anschließender Beratung im 
Bauausschuss vom 13.05.2013 wurde festgelegt, dass zusätzlich zu den Fassadenarbeiten 
ein ordnungsgemäßer und halbgeschlossener Windfang (Winkelbauweise) vor den 
Eingangsbereich der KITA gesetzt werden soll. Dabei muss auch die Eingangstür 
gewechselt/ erneuert werden (von Anschlag rechts auf Anschlag links).

 
Finanzielle Auswirkungen:
X Ja

Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme :  ca. 35.000,00    €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen:   20.000,00   €

Ergebnishaushalt 
Produkt:          3.6.5.0.2.
Bezeichnung:  Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
Sachkonto:     5231300

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 
Investitionsprojekt: 
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Bezeichnung: 

Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen  

überplanmäßig durch mögliche Einsparungen bei der Kreisumlage bereitgestellt werden. 

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Gesamtkosten von                € beziehen sich auf die Jahre                
Folgekosten in Höhe von                €

 
Anlagen:
- Kostenschätzung
- Farbvorschlag
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